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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Harald Bolz (Bolz) 

Stand: Oktober 2018 

Geltung 

Die Firma Harald Bolz (im Folgenden: "BOLZ") weist den Auftraggeber darauf hin, dass die nachstehenden 
Lieferbedingungen für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen gelten, 
sofern sie nicht mit der ausdrücklichen Zustimmung von BOLZ abgeändert oder ausgeschlossen werden. Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit ausdrücklich widersprochen, sie sind für den Vertrags-
abschluss nicht verpflichtend. Auftraggeber i.S.d. Bedingungen sind sowohl Verbraucher, als auch Unternehmer. 

 

I. Wasserschadenbeseitigung 

1. Angebot und Leistungen der Firma BOLZ 

Angebote sind stets freibleibend; Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst durch schriftliche 
Bestätigung von BOLZ verbindlich. Soweit Mitarbeiter von BOLZ mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicher-
ungen abgeben, die über das Schriftliche hinausgehen, bedürfen diese stets der schriftlichen Bestätigung von BOLZ. 
Vertragsabschlüsse kommen ausdrücklich zu unseren Bedingungen zustande. Anders lautende Bestimmungen des 
Auftraggebers werden nur dann rechtswirksam, wenn diese in schriftlicher Form von uns akzeptiert werden. Weicht 
unsere Auftragsbestätigung von dem vorliegenden Auftrag ab, so treten automatisch die aufgegebenen Bedingungen 
in Kraft, sofern nicht binnen einer Woche schriftlich Widerspruch eingelegt wird. Telefonische Angebote werden nach 
bestem Wissen und Gewissen abgegeben, sind jedoch nur durch schriftliche Bestätigung bindend. Jedes ausgelieh-
ene Gerät wird von uns vor Inbetriebnahme auf einwandfreies Funktionieren überprüft. Der erste Miettag ist der 
Aufstellungs- bzw. Liefertag, der letzte Abbau- bzw. Rückliefertag. Sie werden wie volle Tage in Rechnung gestellt. 
Der Auf- und Abbau erfolgt durch Techniker der Firma BOLZ. Die Geräte werden fachgerecht angeschlossen und in 
Betrieb gesetzt. Betriebsstörungen durch normale Abnutzung der Geräte werden kostenlos beseitigt. 
Betriebsstörungen, deren Ursache außerhalb der Geräte liegt, z.B. unsachgemäße Bedienung, Beschädigung, 
Stromausfall oder Unterspannung, werden unter Berechnung der Monteursätze bzw. Ersatzteilpreise beseitigt. 

2. Ausführungsfristen, Lieferbedingungen, Verzug, Unmöglichkeit der Lieferung 

Sind Ausführungsfristen nicht vereinbart, so ist mit den Arbeiten unverzüglich nach Auftragsbestätigung, spätestens 
jedoch 12 Werktage nach Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen. Dies gilt nicht, wenn zuvor noch 
Unterlagen oder Genehmigungen vom Auftraggeber beigebracht werden müssen, ein ungehinderter Arbeitsbeginn 
und soweit erforderlich, eine Bereitstellung eines Strom- und Wasseranschluss nicht gewährleistet ist oder wenn eine 
vereinbarte Anzahlung noch nicht eingegangen ist. Verzögert  sich der Arbeitsbeginn ohne ein Verschulden unserer-
seits, so gilt der Tag der Bereit- bzw. Fertigstellung als Liefertag bzw. Abnahmetag für die von uns erbrachten 
Arbeitsleistungen. Die Einhaltung unserer Leistungsverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtung des Auftraggebers aus diesen oder anderen Aufträgen voraus. Kommt der Auftraggeber in 
Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. 

Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und Termine befreit den Auftraggeber, der vom Vertrag zurücktreten oder 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur 
Einbringung der Leistung und der Erklärung, dass er die Leistung nach Ablauf der Frist ablehnen werde. Das gilt nicht,  
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soweit BOLZ eine Frist oder einen Termin zur Leistung ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet hat. Das 
Recht des Auftraggebers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt. 

Die Vereinbarung eventueller Ausführungs- und Fertigstellungstermine erfolgt unter der Voraussetzung, dass 
sämtliche Arbeiten zum vorgesehenen Termin begonnen und ohne Unterbrechung an allen Werktagen, mindestens in 
den Zeiten von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr durchgeführt werden können. Können die Arbeiten aufgrund von Umständen, 
die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht rechtzeitig aufgenommen oder fortgeführt werden, verlängern sich die 
Fristen entsprechend. Bei Unterbrechungen sind der verlängerten Frist sechs Werktage für die Wiederbesetzung der 
Baustelle zuzurechnen. Sofern BOLZ nachweist, dass er für die Zeit nach dem vertraglich vereinbarten 
Fertigstellungstermin bereits andere Aufträge angenommen hat, hat die Erfüllung dieser Aufträge auch darüber hinaus 
Vorrang. Schlechtwettertage im Sinne des Arbeitsförderungsgesetzes verlängern die vertraglichen Fristen. Bei vom 
Auftraggeber verschuldeten Verzögerungen des Arbeitsbeginns oder bei von ihm verschuldeten Unterbrechungen des 
Arbeitsfortganges, hat der Auftraggeber für die Kosten des Stillstandes aufzukommen. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die freie und ungehinderte Zufahrt zur Baustelle für alle notwendigen Maschinen, 
Materialien und Transportgeräte und -behälter sicherzustellen. 

3. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum und das Verfügungsrecht an Liefergegenständen vor, bis der Auftraggeber sämtliche, 
auch zukünftige Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns beglichen hat, auch wenn die Zahlung für 
besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Liefergegenstand bei 
Einfügung nicht wesentlicher Bestandteil des Gebäudes oder Grundstücks ist. Entsprechendes gilt für Sicherheiten. 
Bei laufender Rechnung sichert das vorbehaltene Eigentum die Saldenforderungen von uns. Soweit die Liefer-
gegenstände wesentliche Bestandteile des Gebäudes oder des Grundstücks des Auftraggebers geworden sind, 
verpflichtet sich dieser, bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne Vorliegen eigener Leistungs-
verweigerungsrechte uns die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers 
ausgebaut werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Die 
Kosten der Demontage gehen zu Lasten des Auftraggebers. Werden die von uns eingebrachten Gegenstände als 
wesentliche Bestandteile mit einem Grundstück oder einem anderen Gegenstand verbunden oder verarbeitet, so tritt 
der Auftraggeber, falls durch die Verbindung oder Verarbeitung Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine 
Forderungen oder sein Miteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand in Höhe unserer Forderung schon jetzt an uns 
ab. 

4. Abnahme 

Verlangt BOLZ nach der Fertigstellung, ggf. auch vor Ablauf der vereinbarten Ausführungsfrist, die Abnahme der 
Leistung, so ist der Auftraggeber verpflichtet, die vertragsmäßig fertig gestellte Leistung abzunehmen. Liegt ein 
wesentlicher Mangel vor, kann der Auftraggeber die Abnahme nur bis zur Beseitigung verweigern. Der Abnahme steht 
es gleich, wenn der Auftraggeber die Leistung nicht innerhalb einer ihm von BOLZ gesetzten angemessenen Frist von 
mindestens 12 Werktagen abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. Samstage sind Werktage. Die Leistung ist ins-
besondere dann stillschweigend abgenommen, wenn der Auftraggeber das Sanierungsobjekt nach Fertigstellung der 
Leistung in Gebrauch nimmt. Die Abnahme erfolgt durch Erstellung eines schriftlichen Protokolls, das von beiden 
Seiten unterschrieben wird. Besonders abzunehmen sind auf Verlangen von BOLZ in sich abgeschlossene Teile der 
Leistung und andere Teile der Leistung, wenn sie durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung 
entzogen werden. 

5. Preise und Zahlung 

Die Preise verstehen sich stets zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Die Zahlung hat, 
soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum so zu erfolgen, dass BOLZ der 
für den Rechnungsausgleich vereinbarte Betrag spätestens am Fälligkeitsdatum zur Verfügung steht. Die Zahlungen 
für Renovierungen sind ohne Abzug sofort fällig. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in gesetz- 
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licher Höhe zu fordern. Die Geldschuld eines Verbrauchers ist während des Verzugs mit 5 % über dem Basiszinssatz, 
die eines Unternehmers mit 9 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung höheren Verzugs-
schadens ist nicht ausgeschlossen. Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Auftraggeber mit der Bezahlung 
früherer Rechnungen im Rückstand befindet. Die Aufrechnung mit etwaigen von BOLZ bestrittenen Gegenansprüchen 
des Auftraggebers ist nicht statthaft. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen nicht  
anerkannter oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen, sofern diese Ansprüche nicht 
auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Skontoabzüge sind, wenn nicht gesondert schriftlich vereinbart, 
unzulässig. Bei zweifelhaften oder einer uns unbekannten Abzugspflicht ist diese vor Leistungsablauf hier 
anzufordern. Uns entstandene Zinsschäden trägt der Auftraggeber. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen 
oder bei Vorliegen von Umständen, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers zu mindern geeignet sind, haben 
wir das Recht, unsere Forderungen fällig zu stellen. Sie berechtigen uns außerdem, noch ausstehende Lieferungen 
und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen, sowie nach angemessener Nachfrist 
vom Abschluss zurückzutreten und/oder wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. 

6. Vorauszahlung 

Wir sind berechtigt für den Wert unserer Arbeit bei Auftragsbestätigung Vorauszahlung zu verlangen. Wir sind 
berechtigt, abweichend von den Voraussetzungen des § 632 a BGB, Abschlagsrechnungen zu stellen. Leistungen, 
die nach Aufwand und im Stundenlohn abgerechnet werden, können wöchentlich abgerechnet werden, andere 
Leistungen nach Gewerken und innerhalb der Gewerke für in sich abgeschlossene Teile des Werkes. 

7. Mängelrüge, Gewährleistungen, Garantien und Pflichten des Auftraggebers 

Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche 
Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte 
Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, elektrochemische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des 
Lieferanten zurückzuführen sind. Im Fall von Mängeln an den von uns durchgeführten Arbeiten beschränken sich die 
Ansprüche des Auftraggebers auf Nachbesserung; im Falle des Fehlschlages der Nachbesserung beschränken sich 
die Ansprüche des Auftraggebers auf angemessene Minderung der Vergütung. Offensichtliche Mängel sind innerhalb 
von 8 Tagen schriftlich durch den Empfänger bei uns anzuzeigen. Wir übernehmen ausdrücklich keine Gewähr für 
Schäden, die durch Nichtbeachtung unserer Vorschriften entstehen, insbesondere bei Möbel und Holzkonstruktionen. 
Durch die Aufstellung von Thermohygrografen können die Raumverhältnisse abgelesen werden und bei Bedarf (wenn 
unter 40% relative Feuchtigkeit bzw. über 30°C) muss der Auftraggeber für die Belüftung sorgen. Bei Dämmschicht-
trocknung oder Trocknung von Holzbalkenkonstruktionen übernehmen wir nur Garantie auf den Trocknungsgrad der 
Dämmung oder Schüttung. Bei Wandtrocknungen kann die Feuchtigkeit nur von der Wandoberfläche abgetrocknet 
werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach dem Abbau unserer Geräte Feuchtigkeit aus dem Mauerkern 
nachdringen kann und eine separate Überprüfung des nachfolgenden Gewerkes unumgänglich ist. Zusätzlich 
anfallende Kosten bei evtl. Nachbesserungsarbeiten trägt der Auftraggeber (Strom, Malerarbeiten, etc.). Bei 
Beauftragung zur Fliesenentfernung wird für eventuelle Rissbildung an den entfernten Fliesen keine Haftung 
übernommen. Sichtbare bzw. unsichtbare Risse im Estrich oder Holz oder fehlende oder ungenügende Dehnfugen 
verursachen manchmal Verbreiterungen der Risse. Rissbildungen werden von uns nicht saniert und wir haften nicht 
für die Folgeschäden. Sollten zur technischen Trocknung Bohrungen (jeglicher Art) erforderlich sein, wird für ein 
eventuelles Anbohren einer Leitung oder eines Rohres keine Gewährleistung übernommen. Dies gilt nicht bei 
Leitungen oder Fußbodenheizungen, wenn vorab eine von BOLZ durchgeführte Thermographie beauftragt wurde. Bei 
Kondensationstrocknungen verpflichtet sich der Auftraggeber bzw. Versicherungsnehmer oder Mieter, täglich die 
Auffangbehälter zu entleeren. Bitte den Behälter nach Entleerung ganz in das Gerät zurückschieben (Kontaktschalter 
muss gedrückt sein!). Der BOLZ Messtechniker zeigt Ihnen das selbstverständlich beim Aufstellen der Geräte. 
Ebenso ist darauf zu achten, dass die Geräte wegen eventuell entstehender Abdrücke immer auf Unterlagen zu 
stellen sind. Nach dem Aufstellen der Anlagen haftet der Auftraggeber für alle Maschinen und Zubehörteile. Bei 
Diebstahl oder Zerstörung, auch teilweise, wird der Schaden dem Auftraggeber berechnet. Bei Stromausfall schalten 
sich nicht alle Geräte selbständig wieder ein. Sollten dadurch längere Trocknungszeiten entstehen, gehen diese zu  
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Lasten des Auftraggebers. Dasselbe gilt, wenn von uns mit Folien abgedichtete Fenster, Räume, Wandaussparungen 
und Gänge verschlossen werden und während der Trocknungsphase wieder entfernt oder beschädigt werden. Bei 
Verlust oder Beschädigung durch Einwirkung von außen irgendwelcher Art aus irgendeiner Ursache haftet der 
Auftraggeber in voller Höhe des Schadens bzw. der Reparaturkosten. Dies gilt auch für durch dritte Personen 
verursachte Schäden, auch wenn sie nicht Erfüllungs- oder Verrichtungshilfen des Auftraggebers sind. Ein Haftungs-
ausschluss über § 831 BGB ist nicht möglich. Die Berechnung verlorener oder beschädigter Teile erfolgt zu den 
geltenden Listenpreisen und Stundensätzen. Die Stromzufuhr an das Gerät hat der Auftraggeber zur Verfügung zu 
stellen. Werden feuer-, baupolizeiliche und VDE-Vorschriften vom Auftraggeber nicht beachtet, sind wir von jeder 
Haftung für sich daraus ergebende Nachteile und Schäden entbunden. Anfallende Stromkosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Betriebsstörungen hat der Auftraggeber zu vertreten und entbinden ihn nicht von der Pflicht zur 
Entrichtung der Mietzahlung. Bei einer Betriebsstörung der Geräte ist der Firma BOLZ sofort telefonisch Mitteilung zu 
machen. Für eventuell entstehende Risse und Sporen wird keine Gewährleistung übernommen. Beim Aufbau tech-
nischer Trocknungsmaßnahmen in Wohnungen ist u. U. Stromausfall wegen Überlastung durch spätere Zuschaltung 
weiterer Stromabnehmer wie z. B. Elektroofen, Heizkissen usw. möglich. 

Folgende Punkte sind bei einem eventuell auftretenden Stromausfall zu beachten, BOLZ übernimmt dafür keine 
Gewährleistung: 

1) Überprüfung von Kühl- und Gefriergeräten. 
2) Rechtzeitige Sicherung von Computerdaten. 
3) Neueinstellung von Zeitschaltuhren nach Wiederzuschaltung des Stroms. 
4) Ausfall von Hausglocke, Telefonanlage und elektrisch betriebenen Schließ- und Öffnungseinrichtungen.  
5) Löschung von Programmierungen bei netzbetriebenen Weckern, Videorecordern u. ä. Geräten. 
6) Ausfall von Heizung und Brauchwasseraufbereitung. 

Achtung! Im Vorfeld für aufgeheizten Warmwasserspeicher sorgen. 
Vorsicht! Von manchen Geräten kann Gefahr ausgehen, wenn sie beim Wiederzuschalten des Stroms 
eingeschaltet sind. 
 
Bei sehr starken Wänden und Mauern kann nach erfolgter Trocknung Feuchtigkeit nachdringen, dies kann nur über 
eine ordentliche Isolierung verhindert werden. Trotz bereits erfolgter Trocknung kann in diesen Fällen von BOLZ keine 
Gewährleistung übernommen werden. Soweit ein Werk mangelhaft ist, kann der Auftraggeber unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen und soweit nicht anders vereinbart, Nacherfüllung verlangen, sofern sie nicht mit unverhältnis-
mäßigen Kosten verbunden ist oder nach angemessener Fristsetzung zur Nacherfüllung, die fruchtlos geblieben war, 
den Mangel selbst beseitigen, von dem Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Weitergehende Ansprüche 
des Auftraggebers bestehen nicht. 

Die Frist zur Verjährung von Ansprüchen wegen Sachmängeln beweglicher Sachen beträgt, unbeschadet der §§ 478, 
479 BGB und soweit nicht ein anderes vereinbart wurde, bei einer an einen Unternehmer gelieferten Sache, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat, 3 Jahre, im Übrigen 1 Jahr. 

Für Verbraucher betragen die entsprechenden Fristen 5 Jahre und 2 Jahre. Die Frist zur Verjährung von Ansprüchen 
wegen Mängeln an einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der 
Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, beträgt 2 Jahre, bei einem Bauwerk und 
einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, beträgt 5 
Jahre, im Übrigen 1 Jahr. 

8. Haftung 

Wir übernehmen keinerlei Haftung für irgendwelche Gefahr an Gegenständen des Auftraggeber, die dessen Eigentum 
sind oder Dritten gehören und die der Auftraggeber oder ein von ihm beauftragter Dritter BOLZ übergeben hat, außer 
BOLZ handelt grob fahrlässig oder vorsätzlich. Dies gilt auch für die Haftung für Feuer-, Blitz- und Explosionsgefahr, 
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Diebstahl oder sonstige Fälle des Abhandenkommens. Überlassene Haus- und Wohnungsschlüssel werden 
persönlich übergeben oder per Einschreiben zurückgesandt. Bei Verlust durch die Post kann BOLZ nicht haftbar 
gemacht werden. Es ist Sache des Auftraggeber, sich auf seine Kosten Versicherungsschutz gegen derartige 
Gefahren zu verschaffen. 

Wir haften auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten oder bei Vertrags-
anbahnung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für uns selbst, gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit in diesen Bedingungen nicht abweichendes 
geregelt ist. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in Fällen des Vorsatzes 
oder der groben Fahrlässigkeit - nur für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

Wir haften gegenüber Unternehmern bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten im Übrigen 
nicht. 

Wir haften nicht für Schäden des Auftraggebers, die der Auftrag-geber versichert hat, für entgangenen Gewinn, 
Schäden aus einer Betriebsunterbrechung des Auftraggebers, sowie für Schäden, die der Auftraggeber durch mit 
seinem Abnehmer vertraglich vereinbarte Haftungsbeschränkung in rechtlich zulässiger und zumutbarer Weise hätte 
beschränken können. 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Auftraggebers aus Produkthaftung. Sie 
gelten auch nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens. 

Zu verbringender Hausrat jeder Art muss schriftlich aufgelistet werden. Wird die Liste nicht von BOLZ erstellt, wird 
keine Haftung für fehlende Teile übernommen. Der Auftraggeber erstellt eine Liste von beschädigtem Hausrat samt 
Angabe aller Vorschäden. Über alle Listen ist ein Übergabeprotokoll zu führen. Ist dies nicht vorhanden, haftet BOLZ 
nicht für Schäden oder fehlenden Hausrat. Ist der Zustand durch starke Verschmutzung nicht zu erkennen, kann BOLZ 
ebenfalls keine Haftung übernehmen. Übernimmt BOLZ vom Auftraggeber gepackte Kisten oder Kartonagen mit der 
Aufzählung des Inhalts, wird durch BOLZ lediglich die Übernahme der jeweiligen Kiste oder Kartonage bestätigt, aber 
nicht der auf der Liste aufgeführte Inhalt. BOLZ sichert keinen beschädigungsfreien Aus- und Einbau von 
Sanitärobjekten, Baustoffen oder Bauelementen zu, die im Rahmen der uns beauftragten Leistungen ausgebaut oder 
verbracht werden müssen. Für die erneut eingebauten / rückgebauten Sanitärobjekte, Baustoffe oder Bauelemente 
kann auch keine Haftung und Gewährleistung übernommen werden. Gleiches gilt für den Fall der Reinigung oder 
Verbringung von Hausrat, Inventaren oder elektrischen Anlagen oder Geräten. Insbesondere wird die 
Funktionstüchtigkeit nicht zugesichert. Bei Elektrogeräten kann die Funktionstüchtigkeit durch einen Fachbetrieb bis 
max. 3 Tage vor Übernahme der Geräte nachgewiesen werden. Dieser ist vom Auftraggeber zu wählen, zu 
beauftragen und zu zahlen. Ein fachgerechtes Prüfprotokoll ist an BOLZ vorab zu übermitteln. Wird dieses nicht 
übermittelt, gilt die Funktionsprüfung als nicht vollzogen. Eine weitere eigene Prüfung wird vorbehalten. Eine 
Gewährleistung oder Garantieleistung auf gereinigte oder verbrachte Elektrogeräte wird durch BOLZ nicht 
übernommen. Beim Ausbau oder der Verbringung können Spuren oder Beschädigungen an den Objekten entstehen, 
die nicht komplett vermieden oder beseitigt werden können und somit beim Einbau oder Rücklieferung 
möglicherweise sichtbar sind. Ausgenommen hiervon sind Beschädigungen, die unsererseits durch grobe 
Fahrlässigkeit entstanden sind. Auf Abdichtungen und elastische Dichtstofffugen sowie auf Teilreparaturen einzelner 
zusammenhängender Bauteile, auf Teilflächen (=/< 2 m²), Ausbesserungen bei nicht vollständiger oder vollflächiger 
Bearbeitung wird nur zwei Jahre Gewährleistung gegeben. Auf Arbeiten an abgeschlossenen Flächen, Bauteilen oder 
Gegenständen, die durch einen Wasser- oder Brandschaden lediglich teils beschädigt wurden, können wir für die 
Teilausbesserungen ebenfalls nur zwei Jahre Gewährleistung geben. 
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II. Gebäudethermographie und Leckortung an Rohrsystemen 

Thermographie ist eine Messtechnik, mit der Oberflächentemperaturen bildlich dargestellt werden können. Aufgrund 
der gemessenen Oberflächentemperaturen können Rückschlüsse auf den Bauzustand bzw. Ausführungszustand 
hinsichtlich des Wärmeschutzes eines Gebäudes gezogen werden. Die einzelnen Leistungen für die gewünschte 
Untersuchung erhält der Auftraggeber detailliert in einem Angebot oder in einer Preisliste mitgeteilt. Die bei der 
Untersuchung gewonnenen Messergebnisse sind Momentaufnahmen, die zum Zeitpunkt der Messung ermittelt 
wurden. Wir gewährleisten die Richtigkeit der Messergebnisse und die daraus gewonnenen Daten, die zum Zeitpunkt 
der Messung vorlagen. Für eine thermographische Untersuchung müssen bestimmte Voraussetzungen vorhanden 
sein und geschaffen werden. Welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, wird durch die Fa. BOLZ mitgeteilt. 
Werden Anweisungen nicht eingehalten, kann für die Richtigkeit der Messergebnisse keine Gewährleistung 
übernommen werden. Thermographie, Horchgerät, TV-Kamera etc. sind Hilfsmittel zur Ortung von Rohrleckagen. Es 
kann aufgrund von vielen Unwägbarkeiten und Unkenntnissen über die Rohrverlegung, Bodenaufbauten, 
Rohrüberdeckungen und Konstruktion sowie Funktionstüchtigkeit und Verlustmenge keine Garantie gegeben werden, 
eine Rohrleckage zu finden. Wir führen unsere Messungen und Untersuchungen nach bestem Wissen sowie nach 
dem augenblicklichen Stand der Technik durch. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle erforderlichen Angaben 
mitzuteilen, damit eine ordnungsgemäße Leckortung durchgeführt werden kann. Im Falle unrichtiger Angaben durch 
den Auftraggeber entfällt jegliche Haftung unsererseits. Bei der Leckortung wird die ermittelte Schadstelle, wenn sie 
repariert werden soll, sofort geöffnet, damit die Leckage sichtbar wird und der Wasserverlust abgeschätzt werden 
kann. Bei der Leckortung können sich konstruktiv bedingte, vermeintliche bzw. typische Leckagenbilder auf dem 
Monitor zeigen, so dass unter Umständen auch Bereiche geöffnet werden, an denen keine Leckage vorhanden ist. 
Für diese umsonst geöffneten Bereiche kann keine Haftung übernommen werden. Damit verbundene Kosten trägt 
allein der Auftraggeber. Bei Vorhandensein von mehreren Leckagen kann es vorkommen, dass mehrmals eine 
Leckortung vorgenommen werden muss, weil der größte Teil des flüssigen Mediums nur an der größten Leckage 
entweicht. 

 

III. Rohrreinigung und Kanalinspektion 

1. Kooperation des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hat mit unseren Mitarbeitern kooperativ zusammenzuarbeiten. Er hat unseren Mitarbeitern sämtliche 
ihm bekannten Arbeitserschwernisse oder Erleichterungen vor Arbeitsbeginn mitzuteilen, wie z.B. das Vorhandensein 
einer Hebeanlage, evtl. in den Rohrleitungen steckengebliebenen Gegenstände. das Vorhandensein eines verdeckten 
Kontrollschachtes oder einer Kontrollöffnung und andere Eventualitäten. Dies gilt ebenfalls für alle früheren an dem 
Objekt nicht erfolgreich durch Dritte durchgeführte Arbeiten. Für die Dauer der Arbeiten an einer Abwasseranlage ist 
der Auftraggeber im Interesse von Arbeitserfolg und Schadenverhütung verpflichtet, unseren Mitarbeitern Zugang 
auch zu allen Teilbereichen der Anlage zu verschaffen, z. B. zu allen Entwässerungsgegenständen in den 
verschiedenen Räumen und Geschossen. Außerdem hat er sicherzustellen, dass während dieser Zeit die gesamte 
Anlage nicht benutzt wird. Schließlich muss der Auftraggeber unverzüglich nach Arbeitsausführung eine eventuelle 
Beanstandung geltend machen. 

2. Besondere Gefahren und gefährliche Stoffe 

Vor Auftragsausführung hat der Auftraggeber alle gefährlichen Stoffe und Gase, die in der Anlage enthalten sind, 
schriftlich durch unsere Mitarbeiter aufnehmen zu lassen. Als gefährlich gelten solche Stoffe und Gase, die den 
Mitarbeiter in irgendeiner Weise schädigen oder Explosionsgefahr oder eine Haftung bei Ableitung in das allgemeine 
Kanalsystem begründen können und normalerweise in Abwasserleitungen nicht enthalten sind, z.B. Laugen, Säuren, 
Gifte und chemische Rückstände aller Art. Der Auftraggeber ist in diesem Fall weiterhin verpflichtet, zu seinen Kosten 
entsprechende Reinigungs-, Desinfektionsmittel und für den Fall, dass in irgendeiner Hinsicht besondere Gefahr zu  
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erwarten ist, kostenlos einen Sicherheitsbeauftragten zu stellen. Die gleichen Verpflichtungen des Auftraggebers 
gelten auch für den Fall, dass unsere Mitarbeiter gefährliche Stoffe und I oder besondere Gefahren vermuten und den 
Auftraggeber entsprechend informieren. Soweit gefährliche Stoffe der vorbezeichneten Art nicht angegeben und nicht 
aufgenommen werden und insoweit bei besonderen Gefahren kein Sicherheitsbeauftragter gestellt wird, stellt der 
Auftraggeber uns von jeglicher Haftung für Schäden anlässlich der Durchführung der Arbeiten frei, es sei denn, dass 
solche Schäden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln unserer Mitarbeiter herbeigeführt wurden. Eine 
Haftungsfreistellung wird auch für den Fall vereinbart, dass unsere Mitarbeiter wegen der Angaben gefährlicher Stoffe 
die Durchführung von Arbeiten ablehnen, der Auftraggeber aber trotzdem darauf besteht. 

3. Ausführung des Auftrags 

Die Bestimmung des Arbeitsumfangs, des Maschinen- und Geräteeinsatzes sowie der sonstigen Durchführungsweise 
des erteilten Auftrages obliegt im Rahmen des erteilten Auftrages allein unseren Mitarbeitern, die bei allen Arbeiten 
angehalten sind, vor allem die Gebote von Gründlichkeit und Vorsicht zu beachten. 

4. Arbeitserfolg 

Unsere Arbeiten sind Gegenstand eines Dienstleistungsvertrages. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen 
ausgeführt. Für den Erfolg können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir weisen darauf hin, dass in 
Abwasserrohren vor Aufnahme unserer Tätigkeit zu viele unkalkulierbare Risiken und nicht erkennbare 
Unwägbarkeiten vorhanden sein können. Konnte infolge einer nicht intakten, schadhaften oder falsch installierten 
Anlage kein Erfolg durch uns erzielt werden, so werden der tatsächliche Arbeitsaufwand und Technik berechnet, da 
alleine die Feststellung der oben genannten Umstände schon als Erfolg gewertet werden kann. 

5. Ausschluss der Verantwortung 

Wir übernehmen - soweit nicht vorsätzliche oder grob fahrlässige Schadensverursachung vorliegt - keine 
Verantwortung für sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, die entstehen durch: 

1) Arbeiten an defekten, verrotteten (z.B. rissigen, brüchigen) oder unvorschriftsmäßigen installierten Anlagen. 
2) Arbeiten an Anlagen, die - entgegen der Auflagen des obigen § 1in einzelnen Teilbereichen unzugänglich sind 

und I oder während der Arbeit benutzt werden. 
3) Arbeiten an Anlagen mit gefährlichen Stoffen oder besondere Gefahren unter Voraussetzung der obigen 2. 

Arbeiten an Anlagen, soweit diese nicht aus Stahl, Gusseisen, Beton oder Steinzeug bestehen. 
4) Austretenden Inhalt der Anlagen. 
5) Spiralen, Schläuche und sonstige Werkzeuge, die aufgrund eines Umstandes, der nicht von unseren 

Mitarbeitern zu verantworten ist (z.B. vorhandener Muffenversatz, vorhandener Rohrbruch, o.ä.), oder in der 
Anlage stecken bleiben bzw. verloren gehen. 

6) Arbeiten an Rohr-Abzweigungen und Doppelabzweigen mit einem Einlaufwinkel von mehr als 45°. 

6. Reklamationen 

Wegen der ständigen Benutzung oder Benutzungsmöglichkeit der Anlagen bestehen auch ständig Störungsgefahren 
durch missbräuchliche Benutzung. Deshalb sollen alle Reklamationen schon im Interesse beschleunigter Bearbeitung 
und ggf. Störungsbeseitigung zweckmäßiger Weise unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Reklamationen sind 
spätestens eine Woche nach Auftragsabnahme durch den Auftraggeber BOLZ schriftlich mitzuteilen. 

 

IV. Allgemeine Haftungsbegrenzung 

Die Haftung von BOLZ richtet sich ausschließlich nach den hier aufgeführten Vereinbarungen. Schadensersatz-
ansprüche des Auftraggebers aus Verschulden bei Vertragsabschluss, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und 
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unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz, grobem Verschulden durch den 
Auftraggeber oder einen seiner Erfüllungsgehilfen; diese Haftungsbegrenzung gilt für den Auftraggeber entsprechend. 

Diese Ansprüche verjähren ein halbes Jahr nach Sanierung. 

 

V. Salvatorische Klausel 

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so wird die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An die Stelle einer unwirksamen Bestimmung tritt im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung eine solche, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. 
Betriebsstörungen, höhere Gewalt oder Umstände, die die vertragliche Erfüllung des Auftrages wesentlich erschweren 
sowie zweifelhafte Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers berechtigen zu Rücktritt. Im Falle des Rücktritts kann der 
Auftraggeber hieraus keine Ansprüche auf Schadensersatz herleiten. 

 

VI. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht für I., II., III., IV. und V. 

Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Dienstleistungen ist der Sitz unseres Unternehmens in 36154 Hainzell, 
soweit nichts anderes vereinbart wurde. 

Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten oder Personen des Öffentlichen Rechts das für unseren Firmensitz 
zuständige Gericht. Wir sind jedoch berechtigt, den Auftraggeber auch am Ort seines Geschäftssitzes und Privatsitzes 
gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Dies gilt auch für Ansprüche aus Wechsel- und Scheckverbindlichkeiten. 

Bei Meinungsverschiedenheiten aus diesem Vertrag gilt ergänzend zu diesen Vertragsbestimmungen das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen gleichwohl 
verbindlich. 


